
 
Bebauungsplan mit Satzung über örtliche Bauvorschriften 
Sigmaringer Straße-Teil II (Mö 231) im Stadtbezirk Möhringen 

 - 1 -

Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Garten-, Friedhofs- und Forstamt 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. - 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Amt für Umweltschutz 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. - 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Gesundheitsamt 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. - 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Handwerkskammer Region Stuttgart 

 

Aufgrund der Lage des Gebiets am Ortseingang von 
Möhringen sollen die Flächen eine städtebauliche 
Aufwertung erfahren. Daher sollen solche Betriebe, 
wie sie im GI zulässig sind, künftig nicht mehr zuläs-
sig sein. Tankstellen, Lagerhäuser, selbständige La-
gerplätze und öffentliche Betriebe sollen ausge-
schlossen werden, da diese Nutzungen der beabsich-
tigten städtebaulichen Aufwertung des Ortseingangs 
entgegenstehen. 

Entlang der Sigmaringer Straße soll der Standort im 
Sinne der Sicherung von verkehrsgünstig gelegenen 
Gewerbeflächen auch künftig als Fläche für gewerbli-
che Nutzungen ausgewiesen werden. Um zu gewähr-
leisten, dass die zukünftig zulässige Nutzung auf die 
bestehenden beziehungsweise geplanten störemp-
findlichen angrenzenden Wohn- und Mischgebiete 
sowie die Schulnutzung angemessen Rücksicht 
nimmt, wird für das Plangebiet ein eingeschränktes 
Gewerbegebiet festgesetzt.  

Auf einer Teilfläche soll dringend benötigter Wohn-
raum geschaffen werden. 

teilweise 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Industrie- und Handelskammer Region Stuttgart 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. 

 

Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der Behörden 
und sonstigen Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 
Abs. 1 BauGB hatte die IHK mit Schreiben vom 5. 
Juni 2015 Stellung genommen. Darin hatte sie u. a. 
den Wegfall wertvoller GI-Flächen sowie die Festset-
zung als eingeschränktes Gewerbegebiet als kritisch 
angesehen. Sie hatte daher empfohlen, in gleichem 
Maße Ausgleichsflächen für Gewerbe- und Industrie-
unternehmen zu schaffen. (siehe Anlage 5) 

teilweise 

(siehe Anlage 5) 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

NABU 

 

Zu 1. Die Planung fällt unter das vom Gemeinderat 
beschlossene Stuttgarter Innenentwicklungsmodell 
(SIM). 20 % der neu geschaffenen Geschossfläche, 
die für Wohnungsbau vorgesehen ist, wird auf Grund-
lage von § 11 Abs. 1 Satz 2 Nr. 2 BauGB gemäß den 
SIM-Konditionen für den geförderten Wohnungsbau 
verwendet werden. Gemäß der nach Variante 2 der 
SIM-Konditionen möglichen Aufteilung der Wohnbau-
förderquote sollen je 10% Mietwohnungen für mittlere 
Einkommensbezieher (MME) sowie 10% Sozialmiet-
wohnungen (SMW) geschaffen werden. Ausgehend 
von den geplanten ca. 175 Wohneinheiten (WE) mit 
einer Gesamtgeschossfläche von ca. 18.780 m² sol-
len ca. 38 Wohneinheiten mit einer Geschossfläche 
von ca. 3.756 m² gemäß den oben genannten Pro-
grammen hergestellt werden. Sie sollen nach Fertig-
stellung durch die Planungsbegünstigte in den Be-
stand der Stuttgarter Wohnungs- und Städtebauge-
sellschaft mbH (SWSG) übergehen. Dies wurde im 
Städtebaulichen Vertrag vom 12. Februar 2018 zwi-
schen der Stadt und dem Vorhabenträger vereinbart. 

Die geförderten Wohnungen sind in die Grundstück-
liste für den geförderten Wohnungsbau aufgenommen 
und mit der Wohnbauförderung (Größenvorgaben) 
abgestimmt. Die Regelung einer Wohnfläche/pro Kopf 
ist im Bebauungsplan nicht möglich.  

teilweise 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

NABU 

 

Zu 2. Durch die Anbindung des allgemeinen Wohn-
gebiets über die noch auszubauende Stichstraße und 
die Zufahrten zu den Tiefgaragen direkt von dort aus, 
werden die Flächen für den Kfz-Verkehr minimiert, da 
das Wohngebiet zum Schutz vor Störwirkungen 
(Lärm, Abgase, etc.) und einer Erhöhung der Wohn-
qualität möglichst von Autoverkehr freigehalten wer-
den soll. Die Ringstraße soll in erster Linie der Er-
schließung des Wohngebiets durch Einsatzfahrzeuge 
der Rettungsdienste sowie Fahrzeuge der Müllent-
sorgung und Lieferfahrzeugen dienen. Es ist konzep-
tionell beabsichtigt, die Mischverkehrsfläche niveau-
gleich zwischen allen Funktionen anzulegen.  

Zur Verbesserung der Fuß- und Radwegebeziehun-
gen und im Sinne der Quartiersvernetzung wird auf 
der städtischen Fläche am westlichen Rand des 
Plangebiets zum Schulgrundstück (Sportplatz) hin 
eine Verkehrsfläche als Geh- und Radweg festge-
setzt. Gehrechte (und Fahrrechte für Radfahrer) zu 
Gunsten der Allgemeinheit gewährleisen eine Durch-
lässigkeit des Quartiers für Fuß- und Radverkehr. Im 
Bereich der Sigmaringer Straße (größtenteils außer-
halb des Geltungsbereichs dieses Bebauungsplans) 
wird innerhalb der planungsrechtlich festgesetzten 
Verkehrsfläche eine Abbiegespur sowie zwei Rad-
schutzstreifen angelegt. 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

NABU 

 

Zu 3. Organisatorische Maßnahmen wie Geschwin-
digkeitsbeschränkungen oder Einbahnregelungen 
sind Aufgabe der Verkehrsbehörde und können nicht 
im Bebauungsplan geregelt werden. Zur Optimierung 
der Verkehrssteuerung bei ausrückenden Einsatz-
fahrzeugen ist eine Signalisierung vorgesehen. Die 
Planung der Straßenbeläge obliegt dem Tiefbauamt 
und kann nicht im Bebauungsplan geregelt werden. 

Zu 4. Die Umweltbelange wurden korrekt und voll-
ständig ermittelt. Durch den Bebauungsplan ergibt 
sich kein Eingriff und damit auch kein Ausgleichsbe-
darf. Das Areal war bereits fast vollständig versiegelt. 
Das bisher geltende Planrecht weist eine GRZ von 
0,8 auf; nach der zum Zeitpunkt der Aufstellung des 
rechtsverb. Bebauungsplans geltenden Baunutzungs-
verordnung sind Nebenanlagen nicht auf die GRZ 
anzurechnen. Die Versiegelung kann also über 80% 
der Grundstücksfläche hinausgehen. Das neue Plan-
recht trifft Festsetzungen, die den Grünanteil deutlich 
erhöhen (pv-Flächen, Erhalt u. Neupflanzung von 
Bäumen, niedrigere GRZ, Begrünung der TG), 
wodurch sich Verbesserungen gegenüber dem alten 
Planrecht ergeben. Es wurden Pflanzempfehlungen 
für standortgerechte und gebietsheimische Baumar-
ten gegeben, wodurch Nahrungs- und Lebenshabitate 
für im Gebiet vorkommende Arten gewährleistet sind. 

nicht im Bebau-
ungsplan zu regeln 

 

 

 

 

teilweise 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

NABU 

 

Zu 5. Die Festsetzung einer grundstücksbezogenen 
Versickerung, d. h. das Sammeln von Oberflächen-
wasser in einer zentralen Versickerungsanlage, wird 
nicht vorgesehen, da diese mit Blick auf die Altlasten-
situation sowie die wenig durchlässigen Böden nicht 
zu empfehlen ist. Die natürliche Versickerung von 
Niederschlagswasser ist, insbesondere vor dem Hin-
tergrund der bereits erfolgten Maßnahmen zur Bo-
densanierung, möglich, sofern dies gutachterlich be-
stätigt wird. Andernfalls sind entsprechende Siche-
rungsmaßnahmen vorzusehen. Es ist vorgesehen, 
sauberes Dachwasser und Oberflächenwasser aus 
dem Wohnquartier über einen Regenwasserkanal 
dem Aischbach und letztlich dem Riedsee zuzufüh-
ren. 

Zu 6. Für die Versorgung des allgemeinen Wohnge-
biets sowie der Flächen für den Gemeinbedarf benö-
tigt der Versorgungsträger (Stuttgart Netze Betriebs 
GmbH) eine neue Trafostation. Die Nutzung von So-
larenergie wird durch die Festsetzungen des Bebau-
ungsplans gefördert.  

Das Amt für Umweltschutz war am Bebauungsplan-
verfahren beteiligt und hat im Rahmen der Beteiligung 
der Behörden zu dem Entwurf keine weiteren Hinwei-
se und Anregungen zum Thema vorgebracht. 

teilweise 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Netze BW 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Für die Versorgung des Gebiets mit Strom benötigt 
der Versorgungsträger Stuttgart Netze GmbH eine 
neue Trafostation, die durch Festsetzung im Bebau-
ungsplan gesichert wurde. Leitungsrechte sowie Geh- 
und Fahrrechte für den Versorgungsträger sichern die 
Nutzung und Wartung.  

 

Wasserversorgungsleitungen sind innerhalb der öf-
fentlichen Verkehrsflächen möglich. 

 

Privatrechtliche Belange sind nicht im Bebauungsplan 
zu regeln. Die Hinweise wurden an den Vorhabenträ-
ger weitergegeben. 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. - 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Regierungspräsidium Freiburg 
Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 

 

Zu B) Im Rahmen der frühzeitigen Beteiligung der 
Behörden wurden in der Stellungnahme des Regie-
rungspräsidiums Freiburg vom 12. Juni 2015 geo-
technische Hinweise zum Vorkommen von Ölschie-
fergesteinen mit saisonalem Schwinden und Quellen 
gegeben. (siehe Anlage 5) 

Im Umweltbericht wird bei den Schutzgütern Boden 
und Wasser – Grundwasser auf die geologischen 
Verhältnisse eingegangen. 

Unter D Hinweise wird im Textteil des Bebauungs-
plans unter Punkt 12. auf die geologischen Verhält-
nisse hingewiesen und eine ingenieurgeologische 
Beratung empfohlen. 

Die beiden vorliegenden geologischen Berichte: 

 Sanierungsplan von Büro Geo-AER-GmbH vom 6. 
April 2010  

 Aktueller Bericht von Büro Geo-AER-GmbH vom 
17. Februar 2017 

waren Bestandteil der zur Beteiligung der Behörden 
sowie zur Öffentlichkeitsbeteiligung zur Verfügung 
gestellten Unterlagen. 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. - 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Regierungspräsidium Stuttgart 
Kampfmittelbeseitigungsdienst 

 

Aufgrund der Anregung des Kampfmittelbeseiti-
gungsdienstes im Rahmen der frühzeitigen Beteili-
gung der Behörden wurde eine Untersuchung durch-
geführt (Bericht vom 17. September 2015).  

 

Das Ergebnis wurde im Umweltbericht bei dem 
Schutzgut Boden Unterpunkt Kampfmittel dargestellt. 

 

Unter D Hinweise wird im Textteil des Bebauungs-
plans unter Punkt 17. auf die Kampfmittelbelastung 
und die Gefahr von Blindgängern hingewiesen. Dem 
Vorhabenträger liegt der Untersuchungsbericht vor. 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

Unitymedia 

 

Im Bereich der öffentlichen Verkehrsflächen ist die 
Anlage der Versorgungsanlagen möglich. Darüber 
hinaus sind privatrechtliche Regelungen erforderlich. 

Der Vorhabenträger wurde über das Angebot infor-
miert. 
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Zusammenstellung der Anregungen der förmlichen Beteiligung der Behörden und Träger öffentlicher Belange gem. § 4a Abs. 2 BauGB i. V. m. § 
4 Abs. 2 BauGB  

ab dem 15.03.2018 für die Dauer eines Monats 

Anregung/ Frage Stellungnahme der Verwaltung Berücksichtigung 

VVS 

 

Keine Stellungnahme erforderlich. ja 
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Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Stellungnahme abgegeben: 
Amt für Liegenschaften und Wohnen (23-2.1) – Landwirtschaft 
BUND Regionalverband Stuttgart 
Bundesanstalt für Immobilienaufgaben – Dienststelle Karlsruhe 
Deutsche Telekom AG T-Com 
Ministerium für Verkehr und Infrastruktur 
Landesnaturschutzverband Baden-Württemberg 
Naturschutzbeauftragter der Stadt Stuttgart 
Stadtwerke Stuttgart GmbH 
Stuttgart Netze Betrieb GmbH 
Stuttgarter Straßenbahnen AG 
Verband Region Stuttgart 
Verschönerungsverein Stuttgart e. V. 
 
 
Folgende Behörden und sonstigen Träger öffentlicher Belange haben keine Einwände vorgebracht: 
Garten-, Friedhofs- und Foratamt 
Amt für Umweltschutz 
Gesundheitsamt 
Regierungspräsidium Freiburg - Landesamt für Geologie, Rohstoffe und Bergbau 
Regierungspräsidium Stuttgart - Abteilung Wirtschaft und Infrastruktur 
Unitymedia 
VVS 


